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V e r t r a u l i c h  !  

 

K a b i n e t t s p r o t o k o l l  N r .  2 1 3  

vom 13. August 1920. 

 

Anwesend: 

Sämtliche Kabinettsmitglieder, ausgenommen die Staatssekretäre Dr. R e i s c h  und Dr. 

D e u t s c h; ferner die Unterstaatssekretäre G l ö c k e l, M i k l a s  und Dr. R e s c h. 

 

Zugezogen: 

Vom Staatsamte für Finanzen: Sektionschef Dr. G r i m m  und die 

                                                  Ministerialräte Dr. M i l l s t e i g e r  

                                                  und Dr. N i t s c h m a n n; 

Vom Staatsamte für Verkehrswesen: Sektionschef F ö d r i c h, Sektionsrat Dr. A i g n e r   

                                                           und Oberkommissär G o l d r e i c h. 

 

Vorsitz: Staatssekretär Dr. M a y r. 

 

Dauer: 14.00 – 17.30 

 

Reinschrift (16 Seiten), Konzept, stenographische Mitschrift (tlw. zweifach), Präsenzliste 

 

Inhalt: 

1. Vollzugsanweisung über den Erwerb der österreichischen Staatszughörigkeit durch 

Option. 

2. Verlautbarung des Gesetzes über die große Vermögensabgabe. 

3.  Forderungen des Bundes der öffentlichen Angestellten. 

4.  Forderungen der Telegraphen- und Telephonangestellten. 

5.  Pariser Übereinkommen vom 3. August 1920 über die Regelung österreichischer 

Schulden an Frankreich. 

6.  Vollmacht für den Staatssekretär für Finanzen zum Abschluss eines Vertrages mit 

Großbritannien über die Abstattung der Vorkriegs- und Kriegsschulden. 

7.  Gewährung von Staatsvorschüssen an den Wiener Krankenanstaltenfond.  
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Beilagen: 

Beilage zu Punkt 1 betr. Vortrag des StA. f. Inneres und Unterricht über den Entwurf einer 
Vollzugsanweisung über den Erwerb der österreichischen Staatsangehörigkeit durch Option 
samt Vollzugsanweisung (15 Seiten) 
Beilage zu Punkt 4 betr. Forderung der Technischen Union für die Ingenieure der 
Telegraphenverwaltung (2 Seiten) 
Beilage zu Punkt 4 betr. Forderungen zu den Beförderungsrichtlinien für den Julitermin 1920, 
Zusammenfassung der Ergebnisse der Verhandlungen am 9. und 10. August samt 
Vereinbarung, Kommuniqué für die Tagespresse, Vortrag für den Kabinettsrat sowie z. Zl. 
8482/T-20 über das Beförderungsschema vom 22.7.1920 (22 Seiten) 
Beilage zu Punkt 5 betr. Pariser Übereinkommen vom 3. August 1920 über die Regelung 
österreichischer Schulden an Frankreich (3 Seiten) 
Beilage zu Punkt 7 betr. Vortrag des StA. f. soziale Verwaltung z. Zl. 17.332/VGA-1920 über 
die Gewährung von Staatsvorschüssen zur Deckung der Betriebsabgänge für Juli und August 
1920 des Wiener Krankenanstaltenfonds (2 Seiten) 

 

  

  

1. 

Vollzugsanweisung über den Erwerb der österreichischen Staatsangehörigkeit durch Option. 

Der Vorsitzende teilt mit, dass vom Staatsamt für Inneres und Unterricht der Entwurf einer 

Vollzugsanweisung der Staatsregierung über den Erwerb der österreichischen 

Staatsangehörigkeit durch Option ausgearbeitet worden sei. Die Regelung dieser Frage sei 

insbesondere wegen der bevorstehenden Wahlen für die Nationalversammlung von 

Wichtigkeit. Redner beantrage, dass dieser Entwurf zunächst den politischen Parteien zur 

Stellungnahme übermittelt und sodann in der nächsten Kabinettsratssitzung meritorisch 

verhandelt werde. 

Der Kabinettsrat beschließt in diesem Sinne und ladet den Vorsitzenden sowie die 

Staatssekretäre Dr. E l l e n b o g e n  und Dr. R o l l e r  ein, die Stellungnahme der drei 

politischen Parteien zu diesem Entwurfe einzuholen. 

 

2. 

Verlautbarung des Gesetzes über die große Vermögensabgabe. 

Der Vorsitzende bringt zur Kenntnis, dass das von der Nationalversammlung am 21. Juli 

d.J. beschlossene Gesetz über die große Vermögensabgabe dringlichkeitshalber bereits 

verlautbart worden sei; er erbittet vom Kabinettsrat die nachträgliche Genehmigung dieser 

Verfügung. 

Der Kabinettsrat beschließt in diesem Sinne. 
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3. 

Forderungen des Bundes der öffentlichen Angestellten. 

Der Vorsitzende gibt bekannt, dass ihm vom Bund der öffentlichen Angestellten ein 

Promemoria überreicht worden sei, in welchem anknüpfend an die den Post- und 

Telegrafenangestellten angeblich bewilligte „Notstandsbeihilfe von 900 K“ die Forderung 

erhoben werde, den Staatsangestellten eine neuerliche Notstandsbeihilfe von 1000 K für 

Verheiratete und 800 K für Ledige und zwar noch im Monat August anzuweisen. Redner 

bringe diese Forderung dem Kabinettsrat vorläufig zur Kenntnis und behalte sich vor, auf 

dieses Begehren, das übrigens gleichlautend auch von Seite anderer Organisationen gestellt 

werde, noch zurückzukommen. 

Der Kabinettsrat nimmt diese Mitteilungen zur Kenntnis. 

 

4. 

Forderungen der Telegrafen- und Telefonbediensteten. 

Über Einladung des Vorsitzenden gibt Staatssekretär H a n u s c h  eine eingehende 

Darstellung der von ihm in den ersten Tagen dieser Woche mit dem Streikkomitee der 

Telegrafen- und Telefonangestellten geführten Verhandlungen.(vgl. Kabinettsprotokoll Nr. 

212) Abschließend führt Redner aus, dass er von den 13 Forderungen der Streikenden namens 

der Regierung bereits 10 Forderungen unter Zustimmung der Vertreter des Staatsamtes für 

Finanzen und für Verkehrswesen zugestanden und nur rücksichtlich dreier Forderungen die 

Entscheidung dem Kabinettsrate vorbehalten habe. Er stelle sohin den Antrag, seinen 

Zugeständnissen nachträglich die Genehmigung zu erteilen und zu den drei restlichen 

Forderungen Stellung zu nehmen. 

Der Vorsitzende stellt den Antrag, die bei den bisherigen Verhandlungen getroffenen, 

diesem Protokolle abschriftlich zuliegenden Vereinbarungen nachträglich zu ratihabieren und 

lediglich jene drei Forderungen, welche der Schlussfassung des Kabinettsrates ausdrücklich 

vorbehalten wurden, zum Gegenstande der nunmehrigen Beratung zu machen. Der 

Kabinettsrat pflichtet dieser Auffassung bei. 

Staatssekretär Dr. P e s t a  gibt eine Darstellung der Situation im Zeitpunkte seines 

Urlaubsantrittes; diese hätte keinesfalls als bedenklich gelten können. Die Postbediensteten 

hätten sich mit den ihnen erteilten Aufklärungen voraussichtlich zufriedengegeben, zumal für 

die vorliegenden Fragen im Verkehrsamte bereits eine Losung gefunden worden und die 

Angelegenheit materiell geordnet gewesen sei; lediglich bezüglich des Provisionsfondes 

wären noch Fragen offen gewesen. Die ganze Aktion sei seiner Auffassung nach darauf 
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abgestellt gewesen, der technischen Union eine Stärkung ihrer Geltung unter den Angestellten 

zu verschaffen. 

Staatssekretär H a n u s c h  bemängelt es, dass die formelle Erledigung der Forderungen 

der Technischen Union durch einen Erlass der Sektion VII des Verkehrsamtes gerade an dem 

Tage erfolgt sei, an dem nahezu alle Staatssekretäre sich auf Urlaub begeben hätten. 

Sektionschef Dr. G r i m m  spricht sich über die Art der Durchführung dieses Streiks in 

eingehender Weise aus. Die Streikleitung habe vor allem auch der Presse völlig unrichtige 

Informationen erteilt, auf die regierungsseitig nicht reagiert worden wäre. Redner halte dafür, 

dass der Kabinettsrat, der nunmehr vollzählig versammelt wäre, sich gegenüber der breiten 

Öffentlichkeit rechtfertigen solle, und ersucht demgemäß zu veranlassen, dass an die Presse 

ein eingehendes Kommunique hinausgegeben werde, aus welchem der Standpunkt der 

Regierung unzweideutig erhelle. 

Staatssekretär H e i n l  bemerkt, er wäre bereits von mehreren Staatsangestellten-

Organisationen, aufmerksam gemacht worden, dass sie unbedingt auf dieselben 

Begünstigungen Anspruch erheben müssten, welche die Telegrafen- und Telefonbediensteten 

für sich erreicht hätten. Insbesondere machen sich die Bediensteten des Postsparkassenamtes 

in dieser Richtung bemerkbar, die mit ihren Forderungen bisher stets vertröstet worden waren, 

nun aber unbedingt die gleiche Behandlung wie die Telegrafen- und Telefonbediensteten 

verlangen. Redner betont, dass auch die Angestellten der staatlichen Bergbaubetriebe und die 

Bergbeamten überhaupt, weit hinter den Postbediensteten zurückstehen. Die 

Besoldungsreform müsse demgemäß umso rascher in Verhandlung genommen und ehestens 

verabschiedet werden. Was die sonderbare Haltung der Presse anbelangt, vermute er, dass die 

Streikleitung Kompromisse mit einzelnen Zeitungsunternehmungen abgeschlossen hatte, 

denen zufolge sich diese gegen Freigabe von Leitungen verpflichteten, nicht gegen die 

Streikenden zu schreiben. 

Unterstaatssekretär M i k l a s  tritt den Ausführungen des Sektionschefs G r i m m  voll 

bei. Auch er meine, dass man die Presse schleunigst offiziell, und zwar in möglichst solener 

Weise informieren sollte, etwa in der Form, dass der Vorsitzende im Vereine mit den 

Staatssekretären H a n u s c h  und Dr. P e s t a  und in Anwesenheit des Sektionschefs Dr. 

G r i m m  womöglich noch heute Vertreter der Presse empfange und ihnen die Vorfälle der 

letzten Tage sowie die Stellung der Regierung zu den Forderungen der Streikenden eingehend 

und unter Bekanntgabe des Ziffernmaterials darlege. Dadurch werde das Urteil, das sich die 

Öffentlichkeit über die Haltung der Regierung gebildet hat, gewiss eine Korrektur erfahren. 

Für die Zukunft aber müsse eine derartig einseitige Information der Presse, wodurch die 
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Öffentlichkeit irregeführt werde, unbedingt hintangehalten werden und schiene eine 

intensivere Fühlung mit der Presse rätlich. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  warnt davor, sich im gegenwärtigen Stadium in eine Polemik 

einzulassen, welche die Position der Regierung nur in noch ungünstigerem Lichte erscheinen 

lassen würde. Die Verlautbarung würde keinen anderen Erfolg haben, als die Größe der 

Niederlage der Regierung zu unterstreichen. Er sei der Meinung, dass die Ressortleiter ihr 

Personal mehr in die Hand bekommen sollten, so dass sie rechtzeitig von den Vorgängen 

innerhalb des Personales erfahren. Auf diese Weise seien schon gefährlichere Streiks 

vermieden worden. Die Sprecher der Angestelltendeputationen hätten vielfach ganz 

unmögliche Vorstellungen von dem, was sich durchsetzen lasse; wenn man sie aber einzeln 

spreche, geben sie sich erfahrungsgemäß viel leichter zufrieden. 

Staatssekretär H a n u s c h  ist gleichfalls der Meinung, dass man durch eine 

Verlautbarung in der Presse heute nichts mehr ausrichten werde. Die Tatsache, dass seit März 

resultatlose Verhandlungen schweben, lasse sich nicht wegleugnen. Die abschlägige 

Erledigung des Verkehrsamtes vom vorigen Freitag habe eben dem Fass den Boden 

ausgeschlagen. Die Sektion VII des Verkehrsamtes sei sich der Tragweite ihres Handelns 

jedenfalls nicht bewusst gewesen. Eine hinhaltende Politik zu machen, sei ja manchmal 

notwendig, im vorliegenden Falle jedoch zu tadeln. Auch er halte einen nachträglichen 

Feldzug gegen den Streik für zwecklos. 

Staatssekretär P e s t a  stellt fest, dass er zu kurz im Amte sei, um das Personal, besonders 

gerade die Gruppe, die in der Technischen Union organisiert sei, fester in der Hand haben zu 

können. Den Streikgegenstand hätten jedenfalls Geringfügigkeiten gebildet, die angesichts der 

kommenden Besoldungsreform derzeit als nicht so bedeutend angesehen werden können, dass 

sie die mit dem Streik verbundene Schädigung des Wirtschaftslebens zu rechtfertigen 

vermöchte. 

Staatssekretär Dr. R o l l e r  verweist darauf, dass auch die Richtervereinigung 

Forderungen aufgestellt habe, deren Erfüllung mit 1. Juli befristet war. Sie habe sich jedoch 

nicht zum Streik hinreißen lassen. Die Erfüllung der vorliegenden Forderungen würde eine 

Bevorzugung um etwa vier Dienstjahre gegenüber der übrigen Staatsbeamtenschaft bedeuten. 

Auch er halte eine Zeitungspolemik nicht für rätlich. 

Sektionschef G r i m m  stellt fest, dass sein Antrag sich nicht ganz mit den Wünschen des 

Unterstaatssekretärs M i k l a s  decke, er wünsche lediglich aufklärend vorzugehen, das heißt 

der Öffentlichkeit eine Aufklärung und Rechtfertigung der Regierung zu bieten. Auch er halte 

die Inangriffnahme der Besoldungsreform für ungemein dringend. Immer wieder würden 
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Separatwünsche vorgebracht, deren Erledigung im Hinblick auf die kommende 

Besoldungsreform hinausgeschoben werden müsse. Durch jede neu auftauchende Forderung 

aber werde die Besoldungsreform immer nur schwer belastet. 

Unterstaatssekretär M i k l a s  erklärt seinen Antrag auf Grund des Ergebnisses der 

Debatte zurückzuziehen und sich der Auffassung des Sektionschefs Dr. G r i m m  

anzuschließen. Er sei jedoch der Meinung, dass das Kabinett denn doch führend eingreifen 

sollte und nicht immer bloß geschoben werden dürfe, wenn anders nicht zugegeben werden 

soll, dass es gar nicht der regierende Faktor sei. 

Staatssekretär Dr. M a y r  hält damit die allgemeine Debatte für abgeführt und vermeint, 

nunmehr in die Detailerörterung der drei Forderungen eingehen zu sollen. 

Der Kabinettsrat pflichtet dieser Auffassung bei. 

Es gelangt sohin Punkt 1 der Forderungen zur Verhandlung. Sektionschef Dr. G r i m m  

hält dafür, dass diese Forderung abgelehnt werden müsse, weil die generelle Bewilligung der 

geforderten Zulagen bei anderen Beamtenkategorien unbedingt präjudiziell wirken müsste. 

Einen Ausweg erblicke er aber darin, dass einzelnen Beamten gleichwie dies auch in den 

anderen Ressorts möglich erscheine, auf den Titel einer mit erhöhter Verantwortlichkeit 

verbundenen Dienstleistung besondere Remunerationen zuerkannt werden können. Dem 

Staatssekretär für Verkehrswesen stehe es diesfalls frei, Verfügungen zu treffen, die den 

vorgebrachten Wünschen nach Tunlichkeit nahekommen. Es wären den in Betracht 

kommenden Beamten, das sind jene Ingenieure, welche ausschließlich im administrativen 

Dienste stehen und daher keine anderen Nebengebühren (Bauzulagen, Pauschalien) erhalten, 

Zulagen zu bewilligen, die zwischen 2.400 und 6.000 K jährlich abzustufen wären. 

Unter der Voraussetzung, dass auch einzelne technische Verwaltungsbeamten die gleichen 

Dienste wie die Ingenieure leisten, könnten auch diesen Remunerationen von höchstens 2.400 

K jährlich zuerkannt werden. Begründeten Anforderungen des Verkehrsamtes 

budgetrechtlicher Natur werde das Finanzamt in dieser Hinsicht jedenfalls Rechnung tragen. 

Staatssekretär H a n u s c h  hält diesen Ausweg für sehr beachtenswert und unterstützt den 

Antrag G r i m m  auf das Wärmste. 

Nachdem auf diesbezügliche Anfragen des Vorsitzenden und des Staatssekretärs Dr. 

R o l l e r  festgestellt worden war, dass diese Vergünstigung auch für alle übrigen Ressorts 

Geltung habe, beschließt der Kabinettsrat im Sinne des Antrages des Sektionschefs Dr. 

G r i m m. 

Es gelangt sodann der Punkt 5 der Forderungen des Streikkomitees zur Verhandlung. 

Über Aufforderung des Vorsitzenden gibt Sektionsrat Dr. A i g n e r  eine eingehende 
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Darstellung über die mit den Bedienstetenvertretern bisher gepflogenen Verhandlungen. Das 

auf Grund dieser Verhandlungen von der Post- und Telegrafenverwaltung einvernehmlich mit 

dem Abgeordneten Z e l e n k a  am 22. v.M. ausgearbeitete Beförderungsschema sieht 

Verkürzungen der Vorrückungsfristen bei den Gruppen A, C und D der Beamten vor. 

Bezüglich der Beamten der Gruppen A und C stehen der willfahrenden Erledigung 

Beschlüsse des Kabinettes entgegen, die erst abgeändert werden müssten, während bezüglich 

der D Beamten, deren nachträgliche Beförderung ausdrücklich abgelehnt wurde, eine 

Klaglosstellung durch die Gewährung von Remunerationen nach einem bestimmten Schlüssel 

erzielt werden könnte. Alles hänge davon ab, wieweit das Staatsamt für Finanzen bei der 

Anrechnung der Fristen entgegenzukommen vermöge. 

Staatssekretär H a n u s c h  bemerkt hiezu, dass die Streikenden bei den Verhandlungen 

sich immer wieder dagegen verwahrt haben, analog wie die übrigen Staatsbediensteten 

behandelt zu werden, da ihr Beruf ein viel gefährlicherer und auch wegen des vielfachen 

Machtdienstes ganz andere zu werten sei. Der Vorsitzende stellt demgegenüber fest, dass für 

Nachtdienste besondere Entlohnungen vorgesehen seien und dem Personal hiefür dienstfreie 

Tage als Ersatz geboten werden. 

Staatssekretär H e i n l  betont, dass die Bergbeamten einen viel gefährlicheren und 

verantwortungsvolleren Dienst versehen als die Telegrafen- und Telefonangestellten, weshalb 

eine bevorzugte Behandlung der letzteren mit Notwendigkeit analoge Forderungen bei den 

ersteren auslösen würde. 

Sektionschef Dr. G r i m m  führt aus, dass die Regierung die gegenwärtigen 

Entlohnungssätze bei den Telefon- und Telegrafenangestellten als entsprechend ansehen 

müsse. Freilich werde die Beamtenschaft immer für auf eine materielle Besserstellung 

abzielende Agitation bei den gegenwärtigen Lebensverhältnissen empfänglich sein, wenn eine 

solche von außen in sie hineingetragen werde. Zum Beweise hiefür führt Redner die mit der 

Konzeptsbeamtenschaft der n.ö. Finanzlandesdirektion in jüngster Zeit gemachten 

Erfahrungen an. 

Die angestrebte weitgehende Herabsetzung der bisher statuierten Wartefristen würde 

abgesehen davon, dass die Begünstigung einzelner Gruppen von Staatsangestellten 

grundsätzlich nicht gerechtfertigt werden könnte, eine starke Belastung des Staatsschatzes 

bedeuten, zumal diese Maßnahme naturgemäß nicht auf die Angestellten der Telegrafen- und 

Telefonverwaltung beschränkt bleiben, sondern auch auf alle übrigen Kategorien von 

Angestellten übergreifen würde. Es sollte daher über die den Angestellten der Postverwaltung 

im April gemachten Zugeständnisse nicht hinausgegangen werden, zumal diese Angestellten 
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ohnedies bis zur VII. Rangsklasse gegenüber den übrigen Beamten im Vorteile seien. 

Staatssekretär Dr. P e s t a  verweist darauf, dass rücksichtlich der Rangsklassendienstzeit 

bei der Postverwaltung Besonderheiten bestehen, da die erst vor Kurzem pragmatisierten 

Beamten eine ihrem Dienstalter entsprechende Rangsklassendienstzeit nicht zurückgelegt 

haben können, weshalb er die Anerkennung der Gesamtdienstzeit beziehungsweise 

Rücksichtnahme bei der Durchrechnung der Rangsklassendienstzeit für billig hielte. 

Sektionschef Dr. G r i m m  bemerkt demgegenüber, dass der Kabinettsrat sich wiederholt 

dafür ausgesprochen habe, es solle den Beamten das durch besondere Dienstleistung und 

außergewöhnliche Fähigkeiten Erreichte nicht wieder genommen werden; daher liege in der 

wahllosen Anrechnung der Gesamtdienstzeit eine Ungerechtigkeit gegenüber jenen 

Angestellten, die auf Grund ihrer ausgezeichneten Dienstleistung rascher befördert worden 

seien. 

Staatssekretär Dr. R e n n e r  betont, dass die allenfalls zu beschließenden Maßregeln 

jedenfalls allgemeine Geltung haben müssten und auf alle Ressorts gleichmäßig Anwendung 

zu finden hätten. 

Staatssekretär Dr. P e s t a  stellt sohin den Vermittlungsantrag, es möge bei Beamten mit 

besonders langer Gesamtdienstzeit von dem Erfordernisse der statuierten 

Rangsklassendienstzeit abgesehen werden. 

Staatssekretär H a n u s c h  hält einen derartigen Beschluss dann für ungemein 

präjudizierlich, wenn nicht unzweifelhaft feststehen sollte, dass die Besoldungsreform in den 

nächsten Wochen verabschiedet werden könne. 

Sektionschef Dr. G r i m m  betont demgegenüber, dass die aus diesem Titel allenfalls mit 

Personalzulagen Bedachten bei Durchführung der Besoldungsreform auf alle Falle im 

Vorteile wären, weil ihnen diese Zulagen angerechnet werden müssten. Ein derartiger, die 

ungleichmäßige Behandlung der einzelnen Staatsangestelltenkategorien bewirkender 

Beschluss würde auf allen Seiten Streikdrohungen zur Folge haben. 

Staatssekretär Dr. P e s t a  ist der Überzeugung, dass ohne ein Entgegenkommen in der 

Frage der rangsklassenmäßigen Wartefristen der Streik wieder aufflammen werde. 

Sektionschef Dr. G r i m m  macht nunmehr einen Vermittlungsvorschlag, demzufolge in 

der 

Gruppe A 

mit Rücksicht auf 

das in der Gruppe C beabsichtigte Entgegenkommen für die Vorrückung in die Bezüge der V. 

Rangsklasse eine 28-jährige effektive Gesamtdienstzeit sowie eine zweijährige 
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Rangsklassendienstzeit, für die Vorrückung in die Bezüge der VI. Rangsklasse eine 21 ½-

jährige effektive Gesamtdienstzeit und eine 1 ½-jährige Rangsklassendienstzeit zu fordern 

wäre. 

In besonders rücksichtswürdigen Fällen könnte auch unter die oberwähnten 

rangsklassenmäßigen Wartefristen herabgegangen werden; an dem Erfordernisse, dass 

mindestens ein volles Jahr in der Rangsklasse zurückgelegt worden sein muss, müsse jedoch 

unbedingt festgehalten werden. 

Der Kabinettsrat beschließt im Sinne dieses Antrages. 

Gruppe C. 

Sektionsrat Dr. A i g n e r  verweist darauf, dass hier eine Reihe von sehr alten Beamten in 

Betracht komme, deren Pensionierung im nächsten Halbjahre vorgesehen sei. 

Sektionschef Dr. G r i m m  führt aus, dass auch in der Gruppe C die Verhältnisse nicht 

anders liegen, als bei anderen Staatsbedienstetengruppen; die Angestellten der Postverwaltung 

hätten sogar die einjährige Rangsklassendienstzeit zugestanden erhalten, während für alle 

anderen Beamtengruppen die dreijährige Rangsklassendienstzeit fixiert worden sei. 

Gleichwohl glaube Redner angesichts der gegenwärtigen Zwangslage folgenden 

Vermittlungsantrag noch vertreten zu können: Für die Beförderung der Post- und 

Telegrafenangestellten in die VI. Rangsklasse wäre statt der geforderten 27 ½-jährigen die 28 

½-jährige effektive Gesamtdienstzeit mit mindestens einjähriger Rangsklassendienstzeit, für 

die Vorrückung in die VII. Rangsklasse statt der geforderten 22 ½-jährigen die 23 ½-jährige 

effektive Gesamtdienstzeit mit einjähriger Rangsklassendienstzeit festzusetzen. Diese 

Beamtengruppe habe eben gegenüber anderen bereits einen Vorteil, den man ihr nicht nehmen 

könne. 

Für die übrigen Beamten der VIII. und VII. Rangsklasse bleiben bei Festsetzung der 

obigen Gesamtdienstzeiten die bisherigen Wartefristen in der gegenwärtigen Rangsklasse von 

2 ½ bis 3 Jahren aufrecht. 

Der Kabinettsrat beschließt im Sinne dieses Antrages. 

Gruppe D. 

Sektionsrat Dr. A i g n e r  bemerkt, dass von dieser Gruppe am 1. Juli d.J. überhaupt 

niemand befördert werden konnte, weil noch keiner die vorgesehenen drei Jahre in der 

Rangsklasse nachweisen konnte. 

Sektionschef Dr. G r i m m  stellt fest, dass es sich hiebei um Beamte handelt, die im Jahre 

1919 erst pragmatisiert worden seien und damit bereits große Vorteile erlangt hätten. Als 

seinerzeit die Frage aufgeworfen wurde, ob auch diese Gruppe der Begünstigung der 
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einjährigen Rangsklassendienstzeit teilhaftig werden solle, sei ausdrücklich beschlossen 

worden, dass mit Rücksicht auf die sonstigen Vorteile, welche diese Gruppe durch die 

Pragmatisierung erlangt habe, kein Anlass bestehe, für sie auch noch die einjährige 

Rangsklassendienstzeit zu statuieren. Er sei jedoch der Ansicht, dass dieses Zugeständnis 

nunmehr gemacht werden könnte. 

Bei der folgenden Erörterung der Behandlung der geprüften und ungeprüften Beamten 

betont Staatssekretär Dr. R o l l e r, 

dass bekanntlich die schwierigste Prüfung die der Gerichtsbeamten der gleichen Gruppe sei. 

Er stelle daher die Frage, ob den geprüften Gerichtsbeamten durch die geplante Regelung 

nicht etwa ein Nachteil erwachse. 

Staatssekretär H e i n l  verlangt auch für die Beamten der Postsparkasse, die die Prüfung 

aus der Staatsverrechnungskunde abgelegt haben, die vollkommene Gleichstellung in den 

erwähnten Belangen. 

Staatssekretär H a n u s c h  erinnert daran, dass die Bediensteten bei wiederholten 

Verhandlungen immer wieder darauf hingewiesen haben, dass für sie die Ablegung einer 

Prüfung nicht ein Grund der Besserstellung sein könne, da die ungeprüften Beamten bereit 

seien Prüfungen abzulegen. 

Sektionschef Dr. G r i m m  stellt nun folgenden Antrag: Für die geprüften Beamten 

schlechthin, mit Ausschluss der Post- und Telegrafenbeamten für die Vorrückung in die VII. 

Rangsklasse statt der 28-jährigen die 26-jährige effektive Gesamtdienstzeit mit 2 ½-jähriger 

Rangsklassendienstzeit vorzusehen. Für die Vorrückung der geprüften Post- und 

Telegrafenbediensteten in die VII. Rangsklasse werde statt der 28-jährigen die 26-jährige 

effektive Gesamtdienstzeit mit 1-jähriger Wartefrist festgesetzt. Für die ungeprüften Beamten 

möge für die Vorrückung in die VII. Rangsklasse statt der 30-jährigen die 28jährige effektive 

Gesamtdienstzeit festgesetzt werden, und zwar für die Angestellten der Post- und 

Telegrafenverwaltung mit einjähriger, für alle übriger mindestens 2 ½-jähriger 

Rangsklassendienstzeit. Den anfänglich gestellten Antrag, die geprüften Telegrafen- und 

Postangestellten der IX. Rangsklasse mit einer effektiven Gesamtdienstzeit von 17 Jahren in 

die VIII. Rangsklasse zu befördern, zieht Sektionschef Dr. G r i m m  zurück. 

Beförderungen in die VI. Rangsklasse werden für die Gruppe D überhaupt nicht 

vorgesehen. 

Dieser Antrag wird vom Kabinettsrat angenommen. 

Über Ermächtigung des Vorsitzenden bringt Sektionsrat Dr. A i g n e r  zum Schlusse die 

Forderung nach Durchrechnung der Gesamtdienstzeit zur Sprache. 
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Staatssekretär H e i n l  erinnert daran, dass die beim Postsparkassenamte versuchte 

Anwendung des Durchrechnungsprinzipes zu großen Ungerechtigkeiten geführt habe. 

Sektionschef Dr. G r i m m  hält den finanziellen Effekt einer solchen Maßnahme für ganz 

unübersehbar und pflichtet den Ausführungen des Staatssekretärs H e i n l  bei. 

Der Kabinettsrat geht über diese Frage zur Tagesordnung über. 

Es gelangt sodann der Punkt 13 der Forderungen zur Verhandlung. 

Hiezu bemerkt einleitend der Vorsitzende, dass diese Frage nur generell, das heißt unter 

Berücksichtigung der Auswirkung auf alle Staatsbediensteten geregelt werden könne. Redner 

schlage daher vor, die Verhandlung dieses Gegenstandes, der auch den Hauptausschuss zu 

beschäftigen haben werde, bis zur nächsten Kabinettsitzung zu vertagen. Weiters beantragt 

der Vorsitzende, dass unverzüglich an die Verfassung eines Communiqués geschritten werde, 

welches die im Verlaufe der Debatte zu Tage getretene Auffassung des Kabinetts zum 

Ausdruck zu bringen hätte. 

Sektionschef Dr. G r i m m  erörtert die außerordentliche finanzielle Tragweite dieser 

Forderung, welche den Staatsschatz mit rund 280 Millionen Kronen, und, weil die 

allmonatliche Wiederkehr dieser Forderung vorauszusehen sei, das Jahresbudget mit etwa 

3.360 Millionen Kronen belasten würde. Es stehe außer Zweifel, dass dieser Mehrbetrag auch 

in die Besoldungsreform hinübergenommen werden müsste und somit auch diese mit etwa 3 

½ Milliarden Kronen belastet würde. 

Unterstaatssekretär M i k l a s  verweist darauf, dass die im Juli gewährte Notstandsbeihilfe 

durchaus unpräjudizierlich gewährt wurde und verlangt, dass dieser Umstand in dem zu 

verlautbarenden Communiqué entsprechend zum Ausdrucke gebracht werde. 

Die Anträge des Vorsitzenden werden sodann vom Kabinettsrate zum Beschlusse erhoben. 

 

5. 

Pariser Übereinkommen vom 3. August 1920 aber die Regelung österreichischer Schulden an 

Frankreich. 

Sektionschef Dr. G r i m m  macht vorläufige Mitteilungen über die Ergebnisse der von 

Staatssekretär Dr. R e i s c h  – zufolge der ihm mit Kabinettsratsbeschluss vom 23. v.M. 

erteilten Ermächtigung – in Paris gepflogenen Verhandlungen über die Regelung 

österreichischer Schulden an Frankreich: zwischen der französischen Regierung und der 

österreichischen Republik sei am 3. d.M. ein Übereinkommen in dieser Frage abgeschlossen 

worden. Dasselbe werde den Kabinettsrat und den Hauptausschuss noch des näheren zu 

beschäftigen haben. Einen Bestandteil des Übereinkommens bilde jedoch die Hinausgabe 
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eines in Wien und Paris gleichzeitig zu verlautbarenden Vorcommuniqués, dessen Text dem 

Kabinettsrate vorliege und das vor dem 20. d.M. erscheinen müsse. 

Der Kabinettsrat erteilt über Antrag des Redners die Ermächtigung zur Verlautbarung 

dieses Communiqués. 

 

6. 

Vollmacht für den Staatssekretär für Finanzen zum Abschluss eines Vertrages mit 

Großbritannien über die Abstattung der Vorkriegs- und Kriegsschulden. 

Sektionschef Dr. G r i m m  teilt mit, dass Staatssekretär Dr. R e i s c h  von Paris aus 

telegrafisch ersucht habe, ihn zur Einleitung von Verhandlungen mit Großbritannien über die 

Abstattung der Vorkriegs- und Kriegsschulden zu ermächtigen. Mit Rücksicht auf die große 

Dringlichkeit dieser Angelegenheit habe das Staatsamt für Äußeres im Einvernehmen mit der 

Staatskanzlei die hiesige großbritannische Gesandtschaft verständigt, dass die Regierung den 

Staatssekretär Dr. R e i s c h  zur Verhandlung und zum Abschlusse eines solchen Vertrages 

mit Großbritannien ermächtigt habe und dass die schriftlichen Vollmachten nachgetragen 

würden. Der Kabinettsrat hätte nunmehr hiezu nachträglich seine Zustimmung zu geben. 

Der Kabinettsrat beschließt, den Staatssekretär Dr. R e i s c h  zu Verhandlungen mit 

Großbritannien im Gegenstande zu bevollmächtigen. 

 

7. 

Wiener Krankenanstaltenfond, Gewährung von Staatsvorschüssen. 

Der Staatsekretär H a n u s c h  erbittet vom Kabinettsrate die Zustimmung zur Gewährung 

einer vorschussweisen Zahlung von 35,430.000 Kronen an den Wiener Krankenanstaltenfond 

behufs Deckung des Betriebsabganges für den Monat Juli und August d.J. 

Der Kabinettsrat erteilt die erbetene Zustimmung. 






























































































